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Kbonnements- Bedingungen.
Die Halleſche Reform“ erſcheint am 1. und 15. jeden Monats. Der Abonnementspreis beträgt in Halle frei in's Haus 1 Mk. 50 Pfg. Durch die Poſt: 1 Mk. 62 inkl(Poſt-Zeitungsliſte Nr. 3398.) Durch Kreuzband bezogen 2 Mk. 25 Pfg. für drei Monate. Einzelnummer 20 Pfg. nſerale Die fünfgeſpalten PetitZeile e

Alle Sendungen ſind an Redakteur C. Schröder, in Halle a. S. Mittelſtraße 6 zu richten.
nnig

Ur. 23. Halle a. 5., den 1. November 1913. 20. Jahrgaug.

Zur „Welfenfrage“.
Jn der nationalmiſerabel verſimpelten Preſſe wird

der Herzog von Cumberland (und natürlich ſein ganzes
Haus) als ärgſter Reichsfeind hingeſtellt, als ein Mann,
deſſen ganzes Sinnen und Trachten auf den Untergang
des Deutſchen Reiches gerichtet ſei, um auf den
Trümmern desſelben das Königreich Hannover wieder
aufzurichten, ja in mehreren Blättern kann man ſogar
leſen, das „Haus Cumberland“ und namentlich der
verſtorbene König Georg V. habe der deutſchen Sozial
demokratie mit Millionen unter die Arme gegriffen,
natürlich nur zu dem Zwecke, daß die Sozialdemokraten
das den „Welfen“ angeblich tief verhaßte Deutſche
Reich in Trümmer ſchlagen. Es hat wohl ſeit einem
Jahrhunderte keinen deutſchen Fürſten gegeben, auf den
von nationalſerviler Seite ſo viel hinaufgelogen und
„verleumdet worden iſt, wie auf. den König Georg V.
und auf ſeinen Sohn, den Herzog Ernſt Auguſt. Der
letztere ſcheint namentlich in dieſen Tagen gegenüber
der „nationalen“ und borruſſiſch verſimpelten Schmäh
ſucht vogelfrei zu ſein.

Und doch iſt in Wahrheit der Herzog Ernſt ein
gut deutſcher Fürſt, ein beſſerer Deutſcher als ſeine

Schmäher und Verleumder. Niemals hat er ſeine Zu
gehörigkeit zum alten deutſchen Sachſenſtamm verleugnet,

ſtets hat er ſich vor der Welt als ein gut deutſcher
Fürſt gegeben, bei jeder Gelegenheit ſeine Auhänglich
keit an ſeine niederſächſiſche Heimat bekundet, niemals
irgend etwas Feindſeliges gegen das Deutſche Reich
unternommen oder dieſem eine feindſelige Geſinnung
an den Tag gelegt, dagegen wiederholt das Deutſche
Reich und ſeine Verfaſſung anerkannt. Als im Jahre
1878 die Frage ſeiner Erbfolge im Herzogtum Braun
ſchweig akut wurde, ſchrieb er (dd. 17. Juli) an einen
treuen Hannoveraner: „IJch erwarte die Verwirklichung
meiner Anſprüche auf Hannover, indem ich wünſche
und hoffe, daß die deutſchen Fürſten und das deutſche
Volk durch eine freie Tat das 1866 und ſeitdem ſo
oft auf verſchiedenen Gebieten verletzte Recht wieder
herſtellen werden Jn dieſem Schreiben verwirft
alſo der Herzog ausdrücklich den Weg der Gewalt für
Geltendmachung ſeiner Rechte. Wie aber eine bloße
Rechtsverwahrung und die legale Geltendmachung eines
Rechtsanſpruches die Sicherheit des mächtigen Deutſchen
Reiches irgendwie gefährden könnte, iſt für jeden Ver
nünftigen unerfindlich.

Noch mehr! Unterm 18. September 1878 ſchreibt
Herzog Ernſt an die Königin Viktoria von England:
„Sei verſichert, teuerſte Tante, daß auch ich eine fried
liche Ordnung der beſtehenden Mißverhältniſſe dringend
wünſche Was meine Stellung zum Deutſchen Reiche
betrifft, ſo bin ich, wie fälſchlich hie und da an
genommen werden zu wollen ſcheint, demſelben in keiner
Weiſe feindlich geſinnt. Als deutſcher Fürſt liebe ich
mein deutſches Vaterland treu und aufrichtig, empfinde
es ſchmerzlich, daß ich fern von meiner Heimat zu
leben gezwungen bin und beklage es tief, daß ich, ohne
alles Verſchulden von meiner Seite an der Ausübung
der von den Vorfahren mir überkommenen Rechte ge
hindert, zur Zeit nicht im Stande bin, in Vertretung
Hannovers innerhalb des Rahmens der Reichsverfaſſung
in Gemeinſchaft mit den übrigen deutſchen Fürſten für
die weitere gedeihliche Entwicklung des Reiches zu
wirken Du wirſt, liebe Tante, dieſe Geſinnung als
im Gegenſatz zum Deutſchen Reiche befindlich ſicher um
ſo weniger anſehen, als du ſelbſt darauf hingewieſen
haſt, daß die Ereigniſſe des Jahres 1866 von der
Schaffung des Deutſchen Reiches getrennt gedacht
werden müſſen Von dieſer Anſchauung würde ich
mich auch leiten laſſen, wenn durch Gottes Ratſchluß
die Sukzeſſion in das Herzogtum Braunſchweig er
öffnet werden ſollle. Als regierender Herzog von
Braunſchweig muß ich alle Geſetze und Verträge halten

reſp. erfüllen, welche der regierende Herzog erlaſſen und
abgeſchloſſen hat, ſomit auch diejenigen vom Herzog
abgeſchloſſenen Verträge durch welche das Herzogtum
ein Teil des Deutſchen Reiches geworden iſt, und ich
bin überzeugt, daß die Erfüllung der mir als Herzog
von Braunſchweig obliegenden Pflichten nicht beein
trächtigt werden wird durch den Vorbehalt der Rechte,
welche mir von unſeren Vorfahren auf Hannover über
kommen ſind

Dieſe Erklärung hatte der Herzog Ernſt Auguſt dem
damaligen regierenden Herzog Wilhelm von Braun
ſchweig, an deſſen gut deutſcher Geſinnung auch die
Erbpächter des Deutſchtums nicht zu rühren wagten,
zur Kenntnis gebracht, und dieſer hatte „ſeine vollſte
Befriedigung“ ausgeſprochen. Und in einem Schreiben
an den Herzog Wilhelm dd. 14. Januar 1879 heißt
es: Jch halte es daher für angezeigt, Dir teuerſter
Onkel und Vetter, hiermit ausdrücklich zu erklären, daß
ich ein Sukzeſſionsrecht überhaupt, und ein Sukzeſſions
recht im Herzogtum insbeſondere, nicht als ein ein-
ſeitiges Recht, ſondern zugleich auch als eine Pflicht
anſehe daß ich es darum für meine unabweisbare
Pflicht erachte, im Fall meiner Berufung zur Regier
ung des Herzogtums dieſe Regierung in derjenigen
Rechtslage anzutreten, in welcher ſich dieſelbe zur Zeit
des Anfalls befindet, alſo unter Anerkennung aller von
Dir für das Herzogtum erlaſſenen Geſetze und ab
geſchloſſenen Verträge und demgemäß auch unter An
erkennung des Herzogtums als eines Gliedes des
Deutſchen Reiches.“

Ferner erklärte Herzog Ernſt Auguſt in ſeinem
Regierungspatent vom 18. Oktober 1884, er werde die
Regierung des Herzogtums (Braunſchweig) „nach Maß
gabe der Verfaſſung des Deutſchen Reiches, ſowie der
Landesverfaſſung führen Auch in einem Schreiben
an die deutſchen Fürſten und Freien Städte vom
4. November 1884 wiederholte er die Verſicherung
voller Erwiderung bundesfreundlicher Geſinnung gegen
alle Mitglieder des Reiches“.

Mit dieſen friedlichen und loyalen Verſicherungen
ſtand auch die tatſächliche Haltung des Herzogs ſtets
in vollem Einklang. „Man“ ging aber darüber zur
Tagesordnung über; der Herzog Ernſt Auguſt mußte
ein „Reichsfeind“ und ein „Reichsverächter“ ſein, mußte
unter allen Umſtänden von der tatſächlichen Thronfolge
in Braunſchweig ausgeſchloſſen werden, weil „man“
mit dem Herzogtum beſondere Abſichten hatte. Be
zeichnend iſt diesbezüglich der im Antrag Preußens vom
21. Mai 1885 vorkommende Paſſus, daß ſelbſt ein
perſönlicher Verzicht des Herzogs von Cumberland auf
die von ihm erhobenen Anſprüche an Hannover der
königlichen Regierung keine Bürgſchaft für das Auf
hören der auf die Loßreißung Hannovers von Preußen
gerichteten Beſtrebungen der Welfenpartei gewähren
würde Man hatte eben die allmähliche Einverleibung
Braunſchweigs in Preußen ins Auge gefaßt, ein Plan,
der in den letzten Tagen in ungenierteſter Weiſe wieder

gegriffen worden iſt.
Die Rechtsverwahrung des Herzogs von Cumber-

land gegen die Legitimität des preußiſchen Beſitzes von
Hannover war und iſt vollkommen vereinbar mit der
Anerkennung des Reiches und der Reichsverfaſſung und

konnte und kann daher als ein rechtsgiltiges Hindernis
für die Thronbeſteigung des Herzogs bezw. eines
anderen Mitgliedes ſeines Hauſes in Braunſchweig
nicht angeſehen werden. Zudem führte ein welfiſcher
Führer Graf v. BernſtorffBeſeritz, ſeiner Zeit (anfangs
Juni 1885) im „Mecklenburger“ aus: Die Reichs
verfaſſung verpflichtet die einzelnen Reichsmitglieder zu
gemeinſamen Schutze ihres Beſitzſtandes. Danach iſt
es die Pflicht des Herzogs als eines deutſchen Reichs

Braunſchweig nicht gehindert worden wäre), nicht ſelbſt

von der ſattſam bekannten „Rhein. »Weſtf. Ztg.“ auf

von jedem Unternehmen zur Anfechtung des Hannover
umfaſſenden Beſitzſtandes der Krone Preußens abzu
ſtehen, ſondern auch nicht zu dulden, daß von anderer
Seite eine ſolche Anfechtung unternommen werde“. Es
iſt dies ganz genau die Auffaſſung, zu der ſich auch
Prinz Ernſt Auguſt in ſeinem bekannten Schreiben an
den Reichskanzler bekannt hat, daß er nämlich „nichts
tun und unterſtützen werde was darauf gerichtet iſt,
den derzeitigen Beſitzſtand Preußens zu verändern“.
Neuerdings hat Prinz Ernſt Auguſt laut einer offiziöſen
Mitteilung von kürzerem Datum fich an dieſes Ver
ſprechen für gebunden erklärt, auch wenn er deutſcher
Bundesfürſt geworden ſei.

Die Situation iſt im Grunde genommen wie aus
Vorſtehendem erſichtlich, auch nach dieſer Erklärung
des Prinzen die gleiche, wie ſie zuvor war. Ein Ver
zicht auf Hannover iſt darin nicht ausgeſprochen. Die
Erklärung iſt auch nicht zweideutig. Man hat wohl
zu unterſcheiden zwiſchen Beſitzſtand und Recht. Durch
die Anerkennung der Reichsverfafſung, durch ſein
Schreiben an den Reichskanzler und namentlich als
regierender Herzog von Braunſchweig wird Prinz Ernſt
Auguſt die Verpflichtung haben auch den dermaligen
preußiſchen Beſitzſtand mit Einſchluß Hannovers nicht
nur anzuerkennen, ſondern auch eventuell ſchützen zu
helfen. Er iſt dadurch freilich in der Art der Geltend
machung ſeines Rechtsanſpruchs auf Hannover beſchränkt,
denn er begibt ſich der rechtlichen Möglichkeit, den
Frieden des Reiches gewaltſam zu ſtören. Sein
Rechtsanſpruch aber auf das zurzeit im Beſitz Preußens
befindliche Hannover bleibt beſtehen, da er einen ſtaats
rechtlichen Verzicht darauf nicht ausgeſprochen hat.
Die Situation iſt alſo ganz die gleiche, wie ſie geweſen
wäre, wenn man im Jahre 1885 ſich mit der An
erkennung der Reichsverfaſſung durch den Herzog von
Cumberland begnügt und dieſem in dem bekannten
Bundesratsbeſchluß nicht ein unüberwindliches Hindernis
in den Weg zum braunſchweigiſchen Thron gelegt hätte.
Ohne die nationalliberale Hetze wäre vermutlich die
braunſchweigiſche Thronfrage ſchon 1885 friedlich ge
regelt worden.

Zur Weihnachtsreklame
geben wir bekannt, daß wir dieſe mit der am
I. Dezember er. erſcheinenden Nummer beginnen. Jm
Dezember erſcheint die Reform

Jeden Sonnabend.
Wir bitten unſere Gönner, die Weihnachtsreklame

rechtzeitig aufzuſtellen, damit ihnen der hohe Rabatt

zu Gute kommt.

Die Schriftleitung.

Halle.
Wir erſuchen die geehrten Abonnenten, in

ihrem Haushalte Weiſung zu geben, daß die Abonne
mentsquittung für die Reform einzulöſen iſt. Es iſt
unſchön, den Boten fortgeſetzt mit Ausreden fortzu
ſchicken. Das bezieht ſich auch auf die Juſerenten des
Orientierungsbuthes.

Wir verlieren nichts, ſo hieß es, als das
Bankgeſchäft D. H. Apelt Sohn ſeinen Laden ſchloß.
Der den jüdiſchen Mitbürgen nachgeredete Reichtum

fürſten (falls er nämlich an der Thronbeſteigung in

mag bei einigen Geſellſchaftern wohl vorhanden ſein,
ſie aber werden ſich ſchön hüten, mehr einzulegen als
ſie nötig haben. Mit der Liquidation war es auch
nichts, nun wird es mit der Pleite verſucht und Du
deutſcher vertrauensſeliger Michel, der Du Dich haſt
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laſſen locken durch das halbe Perzent, das es dort
mehr gab, wirſt Du immer noch glauben, daß Du
niſcht wirſt verlieren? Warten wir das Konkursver-
fahren ab.

Die Feier des 18. Oktober liegt hinter uns,
in Halle hat die Allgemeinheit verflucht wenig von
einer Feier verſpürt. Die Jllumination des Rathauſes
und des jüdiſchen Warenhaustempels war eine ſehr
ärmliche. Beſchämend für die Hallenſer iſt und bleibt
es, daß das patriotiſche Gefühl ſo ſpärlich zum Aus
druck gebracht worden iſt. Wenn man hört, daß in
Anhalt die Geſchäfte um 1 Uhr geſchloſſen wurden,
in Delitzſch bereits am Freitag nachmittag 5 Uhr, ſo
muß man ſagen, Halle, was biſt Du für eine ver
ſimpelte Stadt. Nur die Geſchäfte von Louis Böker,
Rob. Steinmetz und Café Zorn in der Leipziger
Straße hatte ihren Schaufenſtern eine ſinnreiche Deko
ration gegeben. Das war alles für Halle.

Mußte das ſein? Aus Leipzig wird der
„KreuzZeitung“ von einem Leſer geſchrieben: Mir
liegt ein Proſpekt vor, in dem die Firma Pathé
Fréères Co. aller Welt anzeigt, daß ſie das alleinige
und offizielle KinomatographenAufnahmerecht von der
feierlichen Enthüllung und Einweihung des Völker
ſchlachtdenkmals zu Leipzig mit großen Koſten erworben
hat. Der Proſpekt trägt außer Bildern vom Völker
ſchlachtdenkmal auf jeder in Betracht kommenden Seite
an hervorragender Stelle die Firma Pathé Fréères und
ihre Fabrikmarke, den ſiegreich auf der Erdkugel
ſtehenden triumphierend. ſchreienden galliſchen Hahn!
Hat der Deutſche Patriotenbund, als er das alleinige
offizielle Aufnahmerecht an die Firma Pathé Fréères
verkaufte, daran gedacht, daß ein Patriotenbund keine
Erwerbsgeſellſchaft iſt? Offenbar iſt für ihn die
Völkerſchlacht umſonſt geſchlagen worden. Denn ein
klareres Anerkentnis, daß noch heute der franzöſiſche
Unternehmungsgeiſt ſelbſt in rein deutſchnationalen
Angelegenheiten triumphiert, konnte er der Welt nicht
geben, als dadurch, daß er das offizielle Recht, die
Begebniſſe der Einweihung des Völkerſchlachtdenkmals
zu reprodugzieren, ausſchließlich einer franzöſiſchen Ge
ſellſchaft übertrug. Was muß das Ausland denken,
wenn ihm die mit dem triumphierenden galliſchen
Hahn geſchmückten Proſpekte der Firma Pathé Freres
zuflattern

Das Apollotheater bringt im November ein
Kunſtenſembles von weltberühmten Namen Eyls
Tiroler Bühne, die weit über die Grenzen des Tiroler
landes hinaus zu Ruf und hohem Anſehen gelangte.
Für die Hallenſer wieder genußreiche Abende,

Bekanntmachungen
der Rechtskonſulenten-Jnnung für die Provinz

Sachſen, Thüringiſche Staaten und das
Herzogtum Anhalt.

S Gelehrte Köpfe
erblicken in der Wirk

ung der Rechtsaus
kunftsſtellen eine ge
meinnützige moderne

Rechtsentwickelung.

Ding und finden, daß
dieſe Rechtsauskunfts

ſtellen mit Männern,
die die Aſſeſſorenweis

heit erlangt haben,
mm g eine moderne Rechts

entwickelung niemals
bringen werden. Es

war von vornherein darauf hingezielt unbemittelten
Perſonen Rechtsbelehrungen koſtenlos werden zu laſſen.
Dieſer Vorſatz iſt wohl heute überſchritten, denn, nicht
nur unbemittelte Perſonen, ſondern auch bemittelte
aus Stadt und Land erhalten Auskünfte. Wenn das
Wiſſen nicht mehr hinlangt, dann werden die Leute
nach der Gerichtsſchreiberei verwieſen. Man hat damit
eine ſtarke Konkurrenz dem Rechtsanwalt gegenüber
geſtellt. Die Rechtsanwälte haben heute das Ver
gnügen, faſt nur noch in Armenſachen zu arbeiten,
das ſcheint die moderne Rechtsentwickelung zu werden.

Wir wundern uns, daß die Fachjuriſten gegen
derartige „gemeinnützige“ Juriſterei nicht energiſch
Front machen, erblickten ſie doch in dem Rechtskonſu
lententum einen gefährlichen Gegner, der ein ſolcher
in Wirklichkeit gar nicht iſt.

Wir ſagen: Jmmer was neues, aber nichts gutes!

Zehn gegen eins! Ein Rechtsanwalt hatte
an ſeinem Bureau ein Schild, auf dem zu leſen ſtand:
„Zu Hauſe von zehn bis gegen eins.“

Ein alter Seekapitän, der etwas mit ihm be
ſprechen wollte, war fünf oder ſechsmal während der

»angegebenen Zeit dageweſen, vhne den Rechtsanwalt
zu treffen. Schließlich wurde er ärgerlich und ſchrieb

unter die Noliz: „Jch wette zehn gegen eins, daß Sie
nie da ſind.

Handlungsgehilfe R.
Anfrage: Jch bewohnte zwei Jahre lang als ſoge

nannter Chambregarniſt ein möbliertes Zimmer bei
einer Frau C. Am 1. Januar d. J. zog ich aus.
Jetzt im Auguſt kommt plötzlich die Frau C. und will
von mir 60 Mark Schadenerſatz haben, weil ich die
Wand in dem Zimmer beſchädigt hätte und den Ofen
mit Oelfarbe grün angeſtrichen habe. Jch meine, die
Frau C. hätte mir das bei meinem Auszuge am
I. Januar ſagen müſſen und kann heute nicht mehr
kommen, ſelbſt wenn der Eigentümer des Hauſes erſt
jetzt an ſie herangetreten iſt und die Reparatur der
Wand ſowie die Beſeitigung des grünen Anſtrichs
beim Ofen verlangt.

Antwort: Nach S 558 BG!B. verjähren die Erſatz
anſprüche des Vermieters wegen Veränderungen oder
Verſchlechterungen der vermieteten Sache in 6 Monaten.
Die Verjährung beginnt mit der tatſächlichen Rückgabe
der Wohnung. Sie können alſo den Einwand der
Verjährung erheben.

Haager Abkommen über den Zivilprozefſz.
Durch Art. 18 des Abk. (RGBl. 1909, 410) iſt

nur die Vollſtreckung beſtimmter, über die Prozeßkoſten
ergangener Entſcheidungen in Frankreich geſichert.
Hinſichtlich der Vollſtreckung anderer deutſcher Zivil
urteile in Frankreich iſt zwiſchen den Urteilen der
badiſchen und elſaßlothringiſchen Gerichten und den
Urteilen der übrigen Bundesſtaaten zu unterſcheiden.
Die Vollſtreckung der erſtbezeichneten Urteile erfolgt
nach Maßgabe des badiſch franzöſiſchen Rechtshilfe
vertrags vom 16. April 1846 und Art. 18 Abſ. 4 der
Zuſatzkonvention vom 11. 11. 71 (RGBl. 1172, 7).
Sollen Urteile anderer deutſcher Gerichte in Frankreich
vollſtreckt werden, ſo hat das franzöſiſche Gericht, bei
dem die Vollſtreckbarkeit des Urteils beantragt wird,
den Grund der Sachs ſowie die Entſcheidungen des
Urteils von neuem zu prüfen. (Beſcheid des Reichs
juſtizamts an den Deutſchen Handelstag im Recht
on 1989

S Jn der Reichshauptſtadt hatte ſich Rechts
anwalt Teuſch aus Düſſeldorf niedergelaſſen. Er
ſoll vor Gericht, Frankenthal in Bayern, einen Meineid
geleiſtet haben. Jm Verfahren hatte der Staatsan-
walt mehrere Jahre Gefängnis beantragt, wurde jedoch
freigeſprochen, jetzt aber wieder enthaftet.

H Der juriſtiſche Ratgeber des zu Zuchthaus be
ſtraften William Pfeiffer, der Bürovorſteher der
Rechtsanwälte Riemer und Gaze, Otto Kreutzberg
in Halle a. S. iſt verhaftet worden, ſoll aber wohl
wieder verhaftet ſein.
Beamtengehälter dürfen nicht gepfändet werden.

Jn preußiſchen Beamtenkreiſen hatte eine im Jahre
191 1ergangene Reichsgerichtsentſcheidung Beunruhigung
hervorgerufen, weil darin feſtgeſtellt war, daß die Ver
pfändung von Beamtengehältern unſtatthaft iſt. Dieſe
Entſcheidung hat nun aber, wie kürzlich Oberlandesgerichts
rat Dr. Drabert im „Recht“ ausführte, Folgen, an die
bisher niemand gedacht hat. Denn S 400 des Bürger
lichen Geſetzbuchs beſtimmt nämlich, daß eine Forder
ung nicht abgetreten werden kann, ſoweit ſie der
Pfändung nicht unterworfen iſt. Jn S 851 der
Zivilprozeßordnung iſt beſtimmt, daß eine Forderung
in Ermangelung beſonderer Vorſchriften der Pfändung
inſoweit unterworfen iſt, als ſie übertragbar iſt,
daraus folgt:

Nichtpfändbarkeit bewirkt Nichtübertragbarkeit und
Nichtübertragbarkeit bewirkt Nichtpfändbarkeit.

Dieſe Beweisführung iſt wohl als unanfechtbar anzu
ſehen, und ſie führt zu dem Ergebnis, daß Gehaltsbe-
züge preußiſcher Beamten überhaupt nicht gepfändet
werden können. Ein Beamter wird alſo auch in Zu
kunft auch bei vollſtändiger Verſchuldung im Vollge
nuſſe ſeines ganzen Gehaltes bleiben können. Eine
ſolche Ausnahmeſtellung läge allerdings wohl ſehr
wenig im Intereſſe der Beamten ſelbſt, denn ihre
Kreditfähigkeit würde damit erheblich vermindert
werden. Durchaus unerwünſcht iſt es auch, daß auf
dieſe Weiſe verſchiedenes Recht für Reichsbeamte und
preußiſche Beamte in Geltung tritt. Denn das Reichs
beamtengeſetz geſtattet ausdrücklich, daß Reichsbeamte
den auf die Zahlung von Gehalt, Wartegeld oder
Penſion ihnen zuſtehenden Anſpruch mit rechtlicher
Wirkung ſoweit zedieren, verpfänden oder ſonſt über
tragen können, als ſie der Beſchlagnahme unterliegen.
Es iſt ſomit eine Rechtsunſicherheit entſtanden, deren
Beſeitigung dringend erwünſcht iſt.

8 Alle bei dem hieſigen Amts- und Land
gericht von auswärtigen Kollegen zu führenden Pro
zeſſe ſind an den Jnnungsvorſitzenden zu ſenden, der
für geeignete Vertretung ſorgt.

Jeden Mittwoch abends 8 Uhr findet zwangloſe
Zuſammenkunft im „Schultheiß“, Poſtſtraße, ſtatt.

Ein militäriſch politiſcher Prozeß
Vor der Strafkammer in Gleiwitz in Preutfziſch

Schleſien ſpielte ſich vor kurzem ein Prozeß ab, der
für gewiſſe preußiſche Verhältniſſe typiſch und eine jener

Erſcheinungen iſt, die es erklärlich machen, warum
preußiſches Weſen und preußiſches Syſtem nirgends
beliebt und die im Laufe der Zeit zum preußiſchen
Handkuß gekommenen, d. h. auf preußiſch annektierten
Völker und Stämme von dieſem allerdings etwas zweifel
haften Glück in ſo negativem Sinne entzückt ſind.

Angeklagt war wegen Beleidigung der Amtsrichter
Knittel zu Rybnik (Schleſſien) im Auftrag der miniſtrie
renden Exzellenz vom Martialfach. Amtsrichter Knittel
iſt ſeiner politiſchen Geſinnung nach Zentrumsmann
und hatte bei den Landtagswahlen 1908 in Rybnik
entſprechend dem damaligen Wahlabkommen zwiſchen
der Zentrumspartei und den Polen die von der
Zentrumspartei aufgeſtellten Wahlmänner, darunter
einer, jeder „gute“ Deutſche ſich bekreuzige dreimal!
Polen gewählt. Jtem hatte er auch die Wahl in den
Kirchenvorſtand angenommen, obwohl in dieſem dem
„guten“ Deutſchen ſtehen jetzt ſicher die Haare zu
Berge auch Mitglieder polniſcher Zunge ſaßen.
Wegen dieſer „Schandtaten“ wurde Knittel, der bisher
auch k. preuß. Reſerveoffizier war, von der Reſerve in
die Landwehr transferiert, da, wie ein als Zeuge ver
nommener Oberleutnant treuherzig bei der Verhandlung
in Gleiwitz bekundete, ein Offizier, der „ſich ſo benahm“,
dem Regiment nicht weiter angehören konnte. Ver
anlaßt wurde dieſe Maßnahme, in welcher Amtsrichter
Knittel mit Recht eine unverdiente Maßregelung für
ſeine bei den genannten Wahlen bekundete politiſche
Haltung erblickte, durch das Bezirkskommando.

Knittel, „Offizier mit Leib und Seele“, wie ſelbſt
ein Belaſtungszeuge zugeſtehen mußte, ſehr tüchtig und
allgemein beliebt, ließ ſich natürlich das ihm durch
Verſetzung zur Landwehr zugefügte bittere Un-
recht nicht gefallen. Er ſtellte zunächſt Antrag auf
Einleitung eines ehrengerichtlichen Verfahrens gegen
ſich ſelbſt. Als aber dieſer Antrag von allen Jnſtanzen,
auch vom König von Preußen abgelehnt wurde und
auch ſeine übrigen Verſuche, ſeine Rehabilitierung zu
betreiben, vergeblich blieben, richtete er an verſchiedene
Kommandoſtellen, zuletzt auch an den Kriegsminiſter
Eingaben, in denen er den Bezirksoffizier Hauptmann
Kammler in Rybnik, den damaligen Bezirkskommandeur
Oberſtleutnant Frhrn. v. Wittinghoff, den Regiments-
kommandeur Generalmajor v. Windheim und den
General v. d. Gröben wegen ihres Verhaltens in dieſer
Affäre angriff, mit dem Erfolg, daß er wegen Be
leidigung unter Anklage geſtellt wurde.

Das Landgericht Ratibor aber ſprach Knittel frei,
weil es den von dieſem geführten Wahrheitsbeweis als
im Weſentlichen gelungen annahm und dem Angeklagten
außerdem den Schutz des J 193 (Wahrung berechtigter
Jntereſſen) in vollem Umfange zubilligte. Gegen dieſes
freiſprechende Urteil legte aber der Staatsanwalt Re
viſion zum Reichsgerichtt ein, das aus Rechtsgründen
das Urteil aufhob- und die Sache zur nochmaligen Ver
handlung vor das Landgericht Gleiwitz verwies. Und
dieſes kam nun auf Grund faſt des nämlichen Beweis
materials, das dem Landgericht Ratibor vorgelegen
hatte, zu ganz entgegengeſetzten Schlußfolgerungen und
einem Schuldſpruch gegen den Angeklagten, den es zu
einer Geldſtrafe von 2400 Mk. verurteilte. Jſt ſchon
dieſe Tatſache ein ſehr beängſtigendes Sympton für
eine gewiſſe Rechtsunſicherheit, ſo wies der Verlauf der
Verhandlungen Merkwürdigkeiten auf, die für Jeden,
der noch Wert auf perſönliche Unabhängigkeit und ihre
Betätigung auf politiſchem und kirchlichem Gebiete legt,
eine Warnung davor ſein müſſen, preußiſcher Reſerve
offizier zu werden.

Bei der mündlichen Verkündigung der Urteilsgründe
praſſelten ſchwer verletzende Ausdrücke wie „Gewiſſen
loſigkeit, Verbortheit, Leichtfertigkeit, Unwahrhaftigkeit“
hageldicht auf den wehrloſen Angeklagten hernieder.
Deſſen Verteidiger, Juſtizrat Dr. Mamroth, ſchreibt
diesbezgl. im „Berl. Tagebl.“, er habe in langer Ver
teidigungstätigkeit, auch ſchweren Verbrechern gegenüber,
die Abſcheu und Entrüſtung erregende Taten gegen
Sitte und Moral verübt hatten, kaum je eine ähnliche
die ganze Perſönlichkeit des Angeklagten herabſetzende
Urteilspublikation gehört, wie ſie da einem preußiſchen
Richter zuteil geworden ſei.

Auch über das Syſtem der militäriſchen Bericht
erſtattung förderte der Prozeß ganz Unglaubliches zu
Tage. Der Regimentskommandeur von Wundt hatte
die Ueberführung Knittels von der Reſerve zur Land
wehr vorgenommen. Als Zeuge befragt, ob er das
Material über Knittel geprüft habe, verſicherte er treu
herzig, er habe ſich ganz auf den Bezirkskommandeur
verlaſſen. Dieſer Frhr. v. Wittinghoff, hinwiederum
bekundete, er ſeinerſeits habe ſich ganz auf dey Berzirks
hauptmann Kammler verlaſſen, den der Angeklagte
Knittel in ſeiner Eingabe an den Kriegsminiſter als
einen „bösartigen Geiſteskranken“ bezeichnet hatte. Eine
Nachprüfung bezüglich der Richtigkeit der von Haupt
mann Kammler gegen den Amtsrichter Knittel gemachten
Angaben hat an den beiden übergeordneten Stellen
nicht ſtattgefunden und ebenſo ſcheiterten alle Verſuche
Knittels, eine ſolche Nachprüfung wenigſtens in einem
ehrengerichtlichen Verfahren gegen ſich ſelbſt zu erzielen,
an dem ablehnenden Standpunkt ſämtlicher in Betracht



Kann man da noch von einerkommenden Jnſtanzen.
Rechtsſicherheit ſprechen

Amtsrichter Knittel iſt das Opfer ſeiner politiſchen
Ueberzeugung'geworden,“ aus politiſchen Gründen iſt er
gemaßregelt worden, das hat der Prozeß zur Evidenz
ergeben. Weil er als Zentrumsmann der Wahlparole
ſeiner Partei gefolgt iſt und die von ſeiner Partei vor
geſchlagenen Wahlmänner, darunter einen Polen ge
wählt hat, weil er dem Kirchenvorſtande angehörte, der
auch, polniſche Mitglieder zählt, galt er nicht mehr als
„national“ zuverläſſig, konnte er, wie ſich Oberleutnant
v. Hyman ausdrückte, „dem Regiment nicht weiter an
gehören“. Alſo Hakatismus in Reinkultur, Partei
politik im Offizierkorps!

Der ganze Prozeß Knittel zeigte das Pickelhauben-
tum in ſeiner ganzen Allmacht. Wer ſich gegen die
jeweilen in demſelben herrſchende Auffafſung vergeht,
iſt auf die eine oder diel andere Weiſe?, geliefert.

Nah und Fern.
Jn Hardens „Zukunft“ veröffentlicht der an

geſehene und bekannte Publiziſt Karl Jentſch einen
eingehenden Artikel, in welchem er-in geradezu unbarm
herziger Weiſe mit den Hakatiſten und der antipolniſchen
Politik Abrechnung hält. Jn ungemein klarer und
logiſcher Argumentation legt erßdiervöllige Nutzloſigkeit
und Verkehrtheit des jetzigen Syſtems gegenüber den
Polen dar, und das vonzeinem ſtrikte deutſchen Stand-
punkte aus. Jn Beantwortung der von ſeiten der
Hakatiſten den Polen gemachten Vorwürfe ſagt Jentſch,
daß die Polen nicht. Menſchen, ſondern Hunde, wert
der Verachtung wären, wenn ſie nicht auf die Verfolg
ung, welche ſie erfahren mitz Haß und unbeugſamer
Oppoſition anworten würden. Würden es die Prenßen
im gleichen Falle nichtk ebenſo machen

Sargnägel! Die „Frankf. Ztg.“ berichtet über
die Zunahme des Verbrauchs anZigaretten im Deutſchen
Reich. Danach hätte ſich im Jahre 1912 der Verbrauch
um 17 v. H. geſteigert. Seit 1897 hat ſich der Ver
brauch verzehnſacht. Und das trotz der erhöhten Steuer
Zurzeit gibt die deutſche Bevölkerung 260 Millionen M.
jährlich für Zigaretten aus und, wie das Blatt hervor
hebt, bilden dabei den weitaus größten Teil des Konſums
die ſehr billigen Sorten. Dagegen halte man die
dauernden Klagen darüber daß die minderbemittelten
Volksſchichten infolge der Lebensmittelteuerung Hunger
leiden müſſen.

Jn Salzburg führten ſich vor einem verrufenen
Hauſe zwei beſoffene preußiſche Matroſen von dem in
Pola liegenden deutſchen Kreuzer!, Göben“ ſo lümmel-

und radauhaft auf, daß ſie von den Wachleuten nür
ſchwer gebändigt werden konnten.

Die Schwiegertochter des früheren ameri
kaniſchen Botſchafters am Berliner Hofe, Tower,
hat dieſen verklagt, ſie als Frau ſeines Sohnes an
zuerkennen und ihr eine Entſchädigung zu zahlen.
Sie ſagt, daß ſie Tower jun. im Jahre 1911 geheiratet
habe, als er noch Student war. Der Schwiegervater
verſuchte, von ihr die Erklärung zu erlangen, daß
keine Trauung ſtattgefunden habe. Dann habe man
ihr, als ſie dieſe Erklärung nicht abgab, jegliche Unter
ſtützung verweigert. Echt amerikaniſch!

Die Firma Krupp kaufte im Hannover'ſchen
ein Gebiet von 5000 Hektar an zur Errichtung eines
Gutsbetriebs mit Viehzucht, um die Arbeiter der Firma
mit billigem Fleiſch zu verſehen.

Der Kaufmann Salomon aus Landau (Pfalz),
der an einem 8jährigen Jungen unſittliche Handlungen
vorgenommen und ihn dann ſo verſtümmelt hatte, daß
er zeitlebens unglücklich ſein wird, wurde zu 10 Jahren
Zuchthaus verurteilt. (Und außerdem würden ihm
täglich „25“ auf den Allerwerteſten gehören.)

„Der Himmel auf Erden“, der von den
Menſchen erſehnte, von den Dichtern beſungene, iſt
tatſächlich vorhanden und für die Berliner ſogar leicht
erreichbar. Das Himmelreich liegt in der Prignitz; es
iſt das Oertchen P. bei Falkenhagen. Dort führen
der Gaſtwirt und mehrere Beſitzer den Namen „Engel“,
der Nachtwächter, der ſchon ſeit Jahr und Tag über
die nächtliche Sicherheit des Ortes wacht, zwar nicht
mit flammendem Schwerte, aber mit Säbel und Pike,
heißt „Gabriel“, der Krämer und Kaufmann „Himmel
reich“ und der Bildner der Dorfjugend ſogar „Gott“.

Jn einem kleinen Pariſer Cafe ſitzen ſo
erzählt der „Guckkaſten“ zwei deutſche Juden.
Ein ſchick gekleideter Herr tritt ein, ſetzt ſich an den zu laſſen. Man verſpricht ſich von dem ſchwebenden
Nebentiſch und ruft: „Gargon, un verre d'eaul“
Er erhält das Gewünſchte, legt einen Frank auf den Offiziere im nächſten Jahre wieder aufzuweiſen.
Tiſch und geht hinaus. „Wie haißt verre d'eau?,
was iſt verre d'eau?“ ſpricht der eine Jude zum
andern. Ein Glas verre d'eau I Frank, das impo-
niert, das muß man koſten, und ſchon ertönt vom der Lebewelt bekannte Pfandleiher Salomon Cohn
Tiſche der beiden: „Gargon, un verre d'eaul“
Wieder bringt der „gargon“ das Gewünſchte, und genötigt geſehen, Konkurs anzumelden, in dem vor

Mit Ehrfurcht nimmt dem Amtsgericht Berlin Mitte die erſte Gläubigerver
der Beſteller den erſten Schluck. Der andere ſieht ſammlung ſtattfand.
das enttäuſchte Geſicht und fragt: „Nu, wie haißt,

Ja erhält er Zur

wieder erhält er ſeinen Frank.

wie ſchmeckt's verre d'eau?“

Antwort, „wenn ich nicht wüßt, daß es wär e' verre
d'eau, würd ich ſagen, es wär e' Glas Waſſer

Perſien. Mit Geld kann man Alles auch
in Serbien. Einer der ärgſten Unruheſtifter im Lande,

der der Regierung viel zu ſchaffen machte, iſt der
Prinz Salar ed Dauleh. Wiederholt hat er die Fahne
des „Aufruhrs“ ergriffen, wurde gefangen, eingelocht
und wieder freigelaſſen, um von Neuem Krakehl zu
machen, ohne ſich das Gewiſſen mit einer Blutſchuld
zu beladen. Sie hat den „Feuerkopf“ einfach mit
Geld abgefunden: Der Prinz bekommt eine jährliche
Penſion von 10 000 Toman, das ſind über 80000 Mk.,
die er aber in der Schweiz zu verzehren hat. Als
Reiſegeld erhält er außerdem noch 25 000 Mk. Sowie
er perſiſchen Boden wieder betritt, bekommt er nichts
mehr. Der Prinz zieht natürlich einen angenehmen
Aufenthalt in der Schweiz dem Nichts in Perſien vor.

Heer und Flotte.
Der ſtarke Bedarf an Offizieren für die Neu

formationen des 1. Oktober haben die preußiſche Mi-
litärverwaltung veranlaßt, auf den Beurlaubtenſtand
bezw. die Offiziere der Reſerve für Ausfüllung der
Lücken zurückzugreifen. Durch Kabinettsordere ſind
bereits mehrere Offiziere der Reſerve, der Landwehr
und des inaktiven Dienſtſtandes auf vorläufig ein
Jahr zur Dienſtleiſtung einberufen worden. Wie
groß der Offiziersmangel iſt, zeigt die Tatſache, daß
eine Reihe von Bataillonskommandeuren der Jnfanterie
jetzt während der Haupturlaubszeit die Felddienſtaus
bildung faſt ausſchließlich mit zu Dienſtleiſtungen ein
gezogenen Offizieren des Beurlaubtenſtandes durch
führen müſſen. Es liegen Fälle vor, wo für mehrere
Wochen drei Kompagnien von den vieren des Batail-
lons durch Hauptleute oder Oberleutnant d. R. oder
d. L. geführt werden. Anſtatt nun Maßnahmen zu
treffen, um möglichſt ſchnell die Beſetzung der offenenStellen mit Berufsoffizieren herbeiſihrln zu können,

ſcheint die Militärverwaltung das gegenteilige Ver
fahren einſchlagen zu wollen. Eine in der Regel gut
unterrichtete Korreſpondenz kündigt nämlich an, daß
im Zuſammenhang mit obigen Tatſachen die Aus
bildung der Reſerveoffiziersaſpiranten und der jüngſten
Reſerveoffiziere noch weiter zu ſteigern ſei. Alſo zu
den vom Reichstag ſo prompt gewählten Belaſtungen,
welche die Militärvorlage infolge der ſteuerlichen Auf
wendungen und der Aushebung von 138 000 arbeits
fähigen Männern für das Wirtſchaftsleben ſchon ohne
hin mit ſich bringt, ſoll auch noch eine weitere kommen,
indem die Reſerveoffiziersaſpiranten und Reſerveoffiziere
noch mehr als bisher durch langandauernde militäriſche
Uebungen aus ihrem Zivilberuf herausgeriſſen werden.

Elſaß-Lothringen,
Jn Straßburg hatte ein preußiſcher Hauptmann

zwei Soldaten mit Strafmärſchen belegt, die nach dem
Dienſte in feldmarſchmäßiger Ausrüſtung mit einem
mit drei Sandſäcken gefüllten Torniſter 20 km
weit ausgeführt werden mußten. Bei der Wieder
holung des Marſches brach der eine der Soldaten
ohnmächtig auf der Straße zuſammen. Vor dem
Kriegsgericht kam der Häuptling mit 5 Tagen
Stubenarreſt davon.

Beim Franzmann iſt es ebenſo
76723 Deſerteure in Frankreich.

Eine Statiſtik über die Deſertionen in der franzö
ſiſchen Armee hat eine in Paris erſcheinende Zeitſchrift
zuſammengeſtellt. Daraus ergibt ſich, daß im Jahre
1911 76723 Perſonen trotz ihrer Militärtauglichkeit
ſich der Militärpflicht entzogen haben. Jhre Zahl iſt
um 7000 Mann größer als im Jahre 1909. Man
geht kaum in der Annahme fehl, daß ſich ihre Zahl
noch bedeutend erhöhen wird, wenn das Geſetz über
die dreijährige Dienſtzeit zur Annahme gelangen wird.

Offiziersmangel in der franzöſiſchen Marine.
Die franzöſiſche Marine wird täglich von einem

neuen Unglück heimgeſucht. Als das allerneueſte
haben die Zeitungen herausgefunden, daß in der
franzöſiſchen Marine ein beſorgniserregender Mangel
an jungem Offiziersnachwuchs herrſcht. Beſonders
fehlt es an Fähnrichen zur See und unter den Offi
zieren beſonders an Artillerieofftzieren zur See. Auf
dem neuen Kreuzerdreadnought „Jean Bart“ werden
nach einer Bekanntmachung des Marineminiſteriums
ſtatt 13 Fähnriche nur 8 ſtationiert und ſtatt drei
Offizieren jedesmal nur zwei. Auch auf anderen
Schiffen ſei man gezwungen, dieſe Aenderung eintreten

Militärgeſetz eine Abhilfe und hofft, die alte Zahl der

Die Pleite des KavalierCohn.
Der unter dieſem Spitznamen in gewiſſen Kreiſen

hat ſich, wie die „Deutſche Tageszeitung“ berichtet,

Wie aus den Berichten, die der Konkursverwalter
Fiſcher und der Generalſekretär des Gläubigerſchutz

verbandes Cahn erſtatteten, hervorging, beſchäftigte
ſich der Gemeinſchuldner nicht allein mit Pfänder
beleihung, ſondern in der Hauptſache mit dem
Diskontieren von Kavalierwechſeln, und zwar hatte
er einen Schuldner, der heute noch im Dienſte der
Diplomatie die deutſchen Jntereſſen im Auslande
et Von dieſem einzigen Schuldner rühren
allein

etwa 1 Million Mark Giroverbindlichkeiten
her. Außerdem befinden ſich in der Konkursmaſſe
noch 136 000 Mark wertloſe Wechſel von anderen
Kavalieren. An Pfändern ſind 138 927 Mark
vorhanden, außerdem gehört zur Konkursmaſſe eine
Hypothek auf einem Rittergute bei Eiſenach im Be
trage von 60000 Mark, deren Wert allerdings
zweifelhaft iſt, da ihr 500 000 Mark vorangehen.
Das von dem? Gemeinſchuldner betriebene „Garde
robengeſchäft“ iſt mit Genehmigung des Gläubiger
ausſchuſſes für etwa 190 000 Mark verkauft worden.
Die vorhandenen Aktiven werden im ganzen auf
150 574 Mark veranſchlagt. Die bevorrechtigten
Forderungen ſind auf etwa 30 000 Mark zu ver
anſchlagen, ſo daß eine Geſamtaktivmaſſe von
119 600 Mark den vorrechtsloſen Forderungen in
Höhe von 1012 000 Mark gegenüberſteht, die eine
Quote von annähernd 12 Prozent abwerfen würde.
Dieſe würde ſich auf 20 bis 22 Prozent erhöhen,
dere die angeſtrengten Anfechtungsklagen Erfolg

aben.
Welcher Art die Geſchäfte waren,

die der Kavalier Cohn mitunter machte, iſt aus
folgendem zu erſehen: Er kaufte von einem Vertreter
einer Amſterdamer Brillantenfirma für eine ziemlich
hohe Summe Brillanten. Der Vermittler gab ihm
gleichzeitig eine Lombardfirma an, bei der er die ge
kauften Brillanten lombardieren konnte. Natürlich
war dieſer Vermittler zugleich der Vertreter der
Lombardfirma. Die Brillanten wurden dann auch
bei dieſer Firma lombardiert und kehrten ſo zu der
ſelben Firma zurück, bei der ſie gekauft waren.
Aehnlich ging es ihm mit den Wechſeln, die ihm von
Leuten aus Gefälligkeit natürlich gegen

Wucherzinſen

abgenommen wurden. Charakteriſtiſch hierfür iſt ein
Vorfall; Cohn wollte einen Wechſel über eine ziemlich
hohe Summe bei einer hieſigen Bank Unter den
Linden diskontieren, es wurde ihm dafür der für die
gegenwärtig teuren Geldſätze durchaus angemeſſene
Zinsſatz von 10 Prozent in Anrechnung gebracht.
Nach Abſchluß des Geſchäfts aber ergab es ſich, daß
die 10 Prozent nicht für das ganze Jahr, ſondern
für 3 Monate, die Laufzeit des Wechſels, angerechnet
waren, alſo ein Diskont von 40 Prozent erhoben
worden war. Es wird, ſo hoben die Redner hervor,
wünſchenswert ſein, daß in die ziemlich verworrenen
Verhältniſſe des Gemeinſchuldners vollſtändige Klar
heit gebracht werde, damit die wirklichen Gläubiger
zu ihrem Rechte kommen und nicht nur die vermeint
lichen.

Wir gehen wohl nicht fehl, wenn wir annehmen,
daß es ſich bei dem in Rede ſtehenden Diplomaten um
den früheren Legationsſekretär bei der deutſchen Geſandt
ſchaft in Brüſſel, jetzigen außerordentlichen Gesandten
zu Bogota, Dr. jur. Kracker von Schwarzenfeldt handelt,
der ſeinerzeit einen größeren Rennſtall unterhielt.
Welche Rolle der ſattſam bekannte Herr Henry Witten
berg, der Vertrauensmann von Krackers- bei dieſer An
gelegenheit geſpielt hat, bedarf wohl auch noch der
Aufklärung.

Jüdiſche Selbſtbekenntniſſe
ſtellt in den „Deutſchvölkiſchen Hochſchulbättern“ Ernſt
Kämpfer zuſammen. Nachſtehend einige lehrreiche
Proben:

Jn ſeinem Roman „Der Weg nach Zion“ ſchreibt
Kurt Münzer:

„Der Jude ſtand da, die ſchwere Not jahr
hundertelanger Friedloſigkeit in den entzündeten
Augen, den Rücken gebeugt von den Erinnerungen
erliktener Schläge, noch in hündiſcher Furcht vor
jedem Fremden, der verbrieftes Recht hatte, den
Vogelfreien zu beſchämen und zu retten. Aber
hinter allem glühte der Triumph des erſchlichenen
Sieges. Die Welt war verjudet, in Judengeiſt und
laſter zerſetzt. Das war die Rache.“
Aus Moritz Goldſteins Aufſatz Deutſch jüdiſcher

Parnaß“, der im „Kunſtwart“ veröffentlicht wurde,
ſeien folgende Stellen hervorgehoben:

„Auf allen Poſten, von denen man ſie nicht
gewaltſam fernhält, ſtehen plötzlich Juden
Immer mehr gewinnt es den Anſchein, als ſollte
das deutſche Kulturleben in jüdiſche Hände über
gehen Wir Juden verwalten den geiſtigen
Beſitz eines Volkes, das uns die Berechtigung und
die Fähigkeit dazu abſpricht.“

Die jüdiſche Schriftſtellerin Anſelma Heine ſchrieb
über ihren Raſſegenoſſen Jacobowski im „Literariſchen
Echo“, einer bekannten jüdiſchen Zeitſchrift:



„Es war ihm eine rachſüchtige Wonne, über
die Frauen Macht zu zeigen, und nie markierte er nun auch die Judentempel als Objekt ihrer verbrecher Grösste Auswahl in Posamenten, Trikotagen, Kurz-, Woll-
höhniſcherden Plebecher, als wenn er ſich rühmte, mit iſchen Agitation ausgeſucht. Jn der Londoner Weſtend
brutaler Kraft die feinen Frauen der blonden Edeling Synagoge riefen eine Anzahl jüdiſcher Suffragetten Gegründet [883.

England. Die Wahlrechtsweiber haben ſich Richard Elze

und Weiss waren. Neu aufgenommen: Putz.
Marktplatz G.unterjocht zu haben.“ während des Gottesdienſtes: „Möge Gott Herbert r

Eine Froſtwelle in Amerika. Eine abnorme Samuel und Rufus Jſaacs es vergeben, daß ſie es W. F. Wollmer
Kälte herrſcht zurzeit in den Vereinigten Staaten. Eine zulaſſen, daß Frauen gequält werden!“ Herbert pogamenten Strumpfwaren, Trikotagen, Wollwaren.
Kältewelle, von den Seen des weſtlichen Amerikas Samuel und Rufus Jſaacs, zwei hohe Richter, ſind, Gegründet 1769. Gr. VUiriohetraeee 4,
kommend, iſt über das Land niedergegangen. Aus wie ſchon ihr Name andeutet, Juden.
zahlreichen Städten werden große Schneefälle gemeldet H. Schnee Macht., A. F. Ebermann.
und auf den Flüſſen iſt die Schiffahrt durch den ſtarken e Spezialitut rikotagen, Serümpfe-Eisgang lahmgelegt. Beſonders ſtark iſt die Kälte in Bei Einkäufen empfehlen sich: r Stelnstr, Ar, 64

Gust. Liehermann
den Städten an der neuengliſchen Küſte, von wo zahl
reiche Todesfälle gemeldet werden Die Temperatur Alexander Blau

n iſt eine ſo tiefe, wie ſie ſeit vielen Jahren in den Ver Tapisserie, Posamenten, Trikotagen und Wollwaren. Herrenartikel, Wüsche, Trikotagen, Strümpfe, Woll waren.
Geiststr. 42.einigten Staaten um dieſe Zeit nicht zu verzeichnen war. Gesehaft besteht seit 1853. Leipzigerstrasse 99,

un 9d Ausschank der Wilhelm Rauchfuss Brauereien, A. üNikolaistrasse 9 l. 94 n t Mi 80 u Nikolaistrasse 9
u

n Einem w. Publikum, lieben Freunden und Bekannten die ergebene Mitteilung, dass ich die Bewirtschaftung obigen Etablissements

h übernommen habe.i Die vornehm und behaglich eingerichteten sehenswerten Restaurationsräume sowie die grossen und kleinen, bequem ge-J legenen Säle mit entsprechenden Nebenräumen bieten einen angenehmen Aufenthalt.

Ich werde wie bisher stets bemüht bleiben, die mich Beehrenden durch Verabreichung nur vorzäglichster Speisen und Getränke
bei aufmerksamster Bedienung zufrieden zu stellen.

n Mittagstiseh Mark 1.25 und Mark 1.75. Speisen nach der Karte zu Kleinen Preisen,

n r—m!JÜö„m2 z 39Reichhaltige Ahbendkarte. Nenüs zu Festlichkeiten aller Art in jeder Preislage.
Indem ich für das mir im „Augustinerbräu“ in s0 reichem Masse entgegengebrachte Vertrauen bestens danke, bitte ich, mir dasselbe

u auch in meinem neuen Unternehmen frdl. bewahren zu wollen. i9 eS Mit vorzüglicher Hochachtung Paul Schreiter. r
c hhccc h9 m n m jh Sölten günstig Einkaufs gelegenheit Wüänschen sie

4 Pleton gen eine wirklich lukrative Versandstelle zu übernehmenStreng reelle Sache, passend für jedermann. Keinerlei

n 4 Kenntnisse noch Kapital erforderlich. Geschäft wird Komplett1 S S eingerichtet. Grosse Reklame auf unsere Kosten. ung4 Kann als Haupt- oder Nebenberuf erfolgen. Risiko ausgeschlossen. 100 Prozent Reinverdienst. Auskuntt Kostenlos. u

l m Anträge u. Chiffre „Reell“ bef. Daube Co., Köln a. Rh.l z Damen Wäsche Gesucht für 1. Januar 1914 Zum 15. November dies. J.
tüchtigen verheirateten

Gärtner
Dom. Drosa bei Wulfen, Anh.
Oberamtmann Warm.

Nachthemden 32 10*Frisier- Mäntel 30, ofverwalter
Taghemden en an. P e [29 Stickereirööcke ren an. t cbe ttielticen

h Beinkleider l 850) Untertaillen 0,90 476 Doerselbe muss Iangjährige Er-

Bördechen

Sesonders big: Tagnemdd
rumpfgestrickt mit Hohlsaum und

75

yrPöni chik e,
Halle a Se Leipziger Strasse G.

fahrung in d. Beaufsichtigung Jüngeren Konditorgehilken
der Hof und Bodenarbeiten
haben, sowie die erforderlichen
Kenntnisse in der Viehptlege
u. im Molkereiwesen besitzen.
Verheiratete Bewerber wollen
Angebote und Zeugnisabsehr.
einsenden an Rittergut Ehrings-
dorf bei Weimar. Keine Be-
nachrichtigung innerhalb 14
Tage gilt als Absage

sucht sofort, auch zum Honig-
Kkuchen. Geh. nach Uebereink.
R. Meyer, Konditor, Querfurt

Eine

Schweizer Pamilie
sucht zum 1, Januar 1914.
E. Schnicke Gutsbesitzer,
Spielberg, Post Niederschmon,

Rechts Auskunſtſteſſe
für den

Mittelſtand in halle a. S.
Mittelſtraße

Sprechſtunden auch Sonntags von 9-12 Uhr.
Gegen angemeſſene Gebühren werden Auskünfte über alle Rechtsfragen erteilt

Einziehung von Forderungen
auch völlige

Prozeß Führung bei den Land und Amtsgerichten
übernommen.

Verträge jeder Art Teſtamente entworfen; Hußergerichtliche Vergleſche herbei
geführt Buchführung zum Hachweiſe kür die EinkommenſteuerVeranlagung

übernommen.

Man komme aber nicht erſt fragen, wenn es 2u ſpät iſt.

Der Vorſtand
des Mittelſtandsbundes für Halle a. S. und den Saalkreis.

Zweigſtelle Südſtraße 1, O. Heinert, Schriftkührer. C. Schröder, Vorſitzenden

Verleger und verantwortlicher Redakteur: C. Schröder, Halle a. S., Mittelſtraße 6. Druck von Carl Gleditzſch, Halle a. S. Geiſtſtraße 19, Fernruf 902.

Täglich Eingang II

i r 0 t ümenh Neuheiten in
u Paletots, Jackets, Anendmänteln,

4 Kostümröcken, blusen, Unterröcken,
J fertigen Kleidern.

Enorme Auswahl x x HBilligst gestellte Preise.

Theodor Rühlemann,
Leipziger Strasse 97.
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